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Worin liegt der Konflikt zwischen 
künstlicher Intelligenz und Rechten 
des geistigen Eigentums? 
KI ist dadurch gekennzeichnet, mittels Datenana-
lysen Muster zu erkennen, um Vorhersagen für 
bestimmte Anwendungsfälle zu treffen. Bereits im 
KI-Trainingsstadium werden massenhaft Daten 
kopiert, verändert und analysiert, die – je nach KI-
Einsatzgebiet – nicht selten dem Schutz geistigen 
Eigentums unterliegen. Das kann etwa Urheber-
recht, Patentrecht oder Geschäftsgeheimnisgesetz 
betreffen. Und auch in der Anwendungsphase 

werden KI-Systeme regelmäßig mit weiteren 
Daten, wie etwa Dokumenten zwecks Text-/
Vertragsanalyse gespeist, um diese KI-gestützt 
auszuwerten. Der Konflikt zwischen geistigem 
Eigentum und KI ist nahezu zwangsläufig. 

An welchen Punkten stoßen die 
aktuellen IP-Regeln aus Sicht von 
Haver Mailänder an ihre Grenzen?  
Das aktuelle IP-Recht, Urheber-, Patent- oder 
Designrecht ist unter dem Aspekt der Schutz-
fähigkeit von Leistungen vornehmlich auf die 
individuelle Schöpfungs- beziehungsweise 
Erfindertätigkeit von Menschen ausgerichtet. 
Dieses Schutzsystem gerät an seine Grenzen, je 
stärker KI-Systeme mitwirken. Im Zusammen-
wirken mit KI-Systemen wird die Rolle des 
Menschen vermehrt darin bestehen, die von 
der KI generierten Ergebnisse zu bewerten, 
mit zusätzlichen Prompts zu verfeinern und 
das Ergebnis auf seine Praxistauglichkeit zu 
prüfen. Bei diesem mittelbaren »menschlichen 
Beitrag« besteht jedoch die Gefahr, dass 
derartige Resultate als nicht oder allenfalls 

eingeschränkt schutzfähig gelten. Auf diese 
neue Rolle menschlichen Wirkens ist das 
derzeitige Rechtssystem noch nicht ausgelegt. 

Welche rechtlichen Grenzen bestehen 
beim Training von KI-Systemen auf 
urheberrechtlich geschützten Inhalten 
und welche Konsequenzen hat das? 
Der Gesetzgeber hat gemäß § 44b UrhG 
zugunsten des KI-Trainings Vervielfältigungen 
von urheberrechtlich geschützten Werken 
unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig 
erklärt. Allerdings bleiben Unsicherheiten 
sowohl in zeitlicher wie auch inhaltlicher 
Hinsicht. Einerseits sind entsprechende Ver-
vielfältigungen zu löschen, wenn sie nicht mehr 
erforderlich sind. Wann genau diese Erforder-
lichkeit endet, kann im Einzelfall unklar sein. 
Andererseits können Rechtsinhaber einen 
»Nutzungsvorbehalt« erklären, sodass deren 
Werke vom zulässigen »Text und Data Mining« 
gem. § 44b UrhG ausgenommen sind. Dies 
wiederum führt zu einem sehr unterschied-
lichen Wissensstand von KI-Systemen, der für 

die Nutzer nicht immer nachvollziehbar ist und 
zu einer Fragmentierung von Wissen führt.   

Wo liegen die größten 
Fehleinschätzungen in der Praxis?  
Wie bereits erwähnt, ist eine sorgfältige 
Klärung der Rechte an bestehenden Werken 
auch beim KI-Training empfehlenswert. 
Zudem sind KI-generierte Ergebnisse, selbst 
wenn sie von einer Maschine stammen, nicht 
ohne Bedenken nutzbar. Je nach Einzelfall 
können die zum KI-Training verwendeten 
Daten in den KI-Ergebnissen noch erkennbar 
sein, was eine Verletzung der ursprünglichen 
Vorlagen beinhalten kann. Somit kann man 
weder beim Training noch beim Einsatz von 
KI-Systemen ohne Weiteres davon ausgehen, 
dass die Werke anderer frei genutzt werden 
dürfen – deren Urheberrechte und sonstige 
Schutzrechte sind stets zu beachten.

Weitere Informationen unter: 
haver-mailaender.de

KI sprengt die Regeln des Eigentums
Künstliche Intelligenz (KI) greift tief in Daten, Inhalte und Wertschöpfung ein. Bestehende Schutzmechanismen geraten unter Druck, klare Zuordnungen 

verschwimmen. Die Haver Mailänder Rechtsanwälte Dr. Stephan Baur und Dr. Friderike Rahne zeigen, wo Konflikte entstehen und worauf es jetzt ankommt.
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Frau Dr. Feindor-Schmidt, KI-Tools wie 
Suno vereinfachen das Songwriting 
und -Producing, indem sie auf 
bestehende Songs zurückgreifen. 
Ebenso leicht lassen sich Text und 
Bild per KI erstellen. Wie können 
sich Urheber und Rechteinhaber 
aus der Musik-, Verlags- und 
Filmbranche gegen die kostenlose 
Nutzung ihrer Werke schützen?
Derzeit ist es für Urheber, Verlage und 
Produzenten schwer, ihre Werke effektiv 
vor der Nutzung als Trainingsdaten durch 
KI-Modelle zu schützen. Es fehlen inter-
nationale Regelungen und KI-Anbieter 
durchsuchen weltweit das Internet nach 
Daten. Rechteinhaber stehen (recht-
lich) vor einem Flickenteppich.

In Deutschland ist der zentrale 
Hebel der »Text- und Data-Mining 

(TDM)«-Vorbehalt nach § 44b Abs. 3 
UrhG. Die Gema hat ihn etwa umfassend 
für ihre Mitglieder erklärt – und klagt 
nun gegen OpenAI (Liedtexte) sowie 
Suno AI (KI-generierte Audioinhalte, 
die bekannten Songs ähneln). Neben 
maschinenlesbaren Vorbehalten auf 
Webseiten sind auch Nutzungsvorbehalte 
in den Metadaten der Werke ratsam. 
Die Effektivität ist dennoch fraglich.

Die Rechtslage in den USA unterscheidet 
sich fundamental vom europäischen 
Ansatz. Im Fall Bartz v. Anthropic sah 
ein Bundesgericht das Training auf legal 
erworbenen Werken als »quintessentially 
transformative« und damit als Fair Use, 
während das Training auf illegal beschaff-
ten Inhalten aus »Shadow Libraries« 
unzulässig war; darauf basiert ein Vergleich 
zwischen Anthropic und betroffenen 
Autoren und Verlagen in Höhe von 1,5 
Mrd. USD. Japan erlaubt KI-Training auf 
geschützten Werken weitgehend, solange 
Urheberinteressen gewahrt bleiben. 
Singapur hat ein ähnliches Modell. UK 
befürwortet neuerdings Lizenzen.

Das EU-Parlament fordert nun ein 
effektiveres, zentrales Opt-out-Modell, 
einen Lizenzmarkt, Transparenz und 

Anwendung des EU-Urheberrechts für 
alle Modelle auf dem EU-Markt.

Welche Maßnahmen erwarten 
Gerichte und Regulatoren 
künftig, um unzulässige 
Reproduktionen geschützter Werke 
in den Ausgaben (Outputs) von 
KI-Systemen zu verhindern?
Hier ist vieles noch im Fluss – weder gibt es 
letztinstanzliche Urteile noch verbindliche 
gesetzliche Vorgaben. Die Richtung in Europa 
ist aber klar: Gerichte und Regulatoren setzen 
auf ein Zusammenspiel aus technischen 
Maßnahmen gegen die Reproduktion auf 
Modellebene, proaktiven Output-Filtern, 
Lizenzierung und transparenterer Trainingsda-
tendokumentation. Das Argument technischer 
Unvermeidbarkeit schützt laut LG München 
im Verfahren Gema vs OpenAI nicht vor Haf-
tung, sondern verpflichtet zur Lizenzierung.

Wie beurteilen Sie erste 
Lizenzmodelle wie Merlin–Udio?
Ich sehe das sehr positiv: Merlin und Udio 
haben im Januar 2026 eine Kooperation 
vereinbart, die Einwilligung, Kontrolle und 
Vergütung betont. Solche neuen Lizenz-
modelle entstehen gerade überall. Das 
Scheitern des Disney/Sora-Deals zeigt 
allerdings, wie fragil selbst große Deals sind.

Wie verändert das Urteil des 
Landgerichts München I die 
Haftungsrisiken für Anbieter 
generativer KI wie OpenAI?
Das Urteil vom 11. November 2025 gilt als 
Paradigmenwechsel: Erstmals wird »Memori-
sierung« in KI-Modellen als urheberrechtlich 
relevante Vervielfältigung eingestuft, auf die 
die TDM-Schranke nicht anwendbar ist. Die 
Modell-Anbieter haften nach Ansicht des 
Gerichts zudem als Täter für Vervielfältigun-
gen im Output bei einfachen Prompts – die 
Tatherrschaft verbleibt dann beim Anbieter. 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, 
stärkt aber die Argumentation für eine 
Lizenzierungspflicht beim KI-Training mit 
urheberrechtlich geschützten Werken.

Weitere Informationen unter: 
lausen.com

Content und Tech zwischen 
Konfrontation und Kooperation 

Gute Songs lassen sich heute mit wenigen Klicks erstellen. Sie klingen wie bekannte Hits – und nutzen diese auch ungefragt. Bisher konnte sich die 
Musikbranche genauso wenig gegen unerlaubte Vervielfältigung ihrer Werke wehren wie Filmbranche und Verlage. Warum neuere Entwicklungen Hoffnung 

auf Änderungen machen, erklärt Dr. Ursula Feindor-Schmidt, LL.M., Copyright, Media- und AI-Spezialistin der Kanzlei Lausen.
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Der Konflikt zwischen geistigem 
Eigentum und KI ist nahezu zwangsläufig.


